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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1987

Norm

StGB §105 Abs1 A3

StGB §106 Abs1

Rechtssatz

Wie beim Grundtatbestand des § 105 Abs 1 StGB kommt es auch bei der schweren Nötigung nicht darauf an, daß bei

dem Bedrohten tatsächlich derartige Besorgnis (hier: erschossen zu werden) erweckt wird.
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